
Gemeinde Weisenbach 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften  

„Zimmerplatz - 1. Änderung“  

gemäß 13a BauGB 
 

• Billigung des Entwurfs für die Beteiligung und Veröffentlichung im Internet 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Weisenbach hat am 21.05.2026 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvorschriften „Zimmerplatz - 1. Ände-
rung“ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB für die Beteiligung gebilligt und 
die Veröffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

In der Gemeinde Weisenbach besteht an der Adresse „Am Zimmerplatz 4“ ein EDEKA-
Markt, der teilweise mit Wohnraum überbaut ist. Der Betreiber beabsichtigt, den Markt 
zu sanieren und in diesem Zusammenhang sowohl die Verkaufsfläche zu er-weitern als 
auch den Anlieferungsbereich anzupassen. In einer ersten Abstimmung mit den zustän-
digen übergeordneten Behörden wurde für das geplante Vorhaben bereits eine grund-
sätzliche Zustimmung in Aussicht gestellt. 

Der EDEKA-Markt liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Zimmer-
platz“, der ein Mischgebiet festsetzt. Durch die geplante Erweiterung der Verkaufsfläche 
wäre der Markt künftig als großflächiger Einzelhandelsbetrieb einzustufen, dessen An-
siedlung in einem Mischgebiet planungsrechtlich nicht zulässig ist. Darüber hinaus ist 
vorgesehen, das Grund-stück des EDEKA-Marktes um einen Teil einer bislang festge-
setzten öffentlichen Verkehrsfläche zu erweitern, der für die Er-schließung anderer 
Grundstücke nicht mehr erforderlich ist. Im nördlichen Bereich des Plangebietes wurde 
zudem bereits im Jahr 2024 ein Bauantrag für eine Stellplatzanlage eingereicht und ge-
nehmigt. Dieser Bereich soll im Zuge der Bebauungsplanänderung entsprechend als 
Stellplatzanlage festgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist eine Änderung des geltenden Planungsrechts erforderlich. 

Die geplante Änderung des Bebauungsplans umfasst neben der Umwidmung des 
Grundstücks des Marktes in ein sonstiges Sondergebiet unter anderem Anpassungen 
der Baufenster sowie der zulässigen versiegelbaren Fläche. Darüber hinaus ist eine 
Überarbeitung der bestehenden planungsrechtlichen Festsetzungen und der örtlichen 
Bauvorschriften vorgesehen, einschließlich deren Prüfung auf rechtliche Aktualität und 
Erforderlichkeit sowie auf Übereinstimmung mit dem bestehenden, gebauten und ge-
nehmigten Bestand. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften 
„Zimmerplatz – 1. Änderung“ umfasst eine Fläche von rund 4.127 m² und erstreckt sich 
über die Flurstücke Nr. 4109/29, 4109/31, 4109/32, 4109/38 sowie 4109/14 (teilweise) 
der Gemarkung Weisenbach. 

Begrenzt wird das Plangebiet im Südwesten durch die Hauptstraße, im Norden durch 
die Eisenbahnstraße sowie ein bestehendes Gebäude mit gemischter gewerblicher und 
Wohnnutzung, im Osten durch die vorhandene Bahntrasse und im Südosten durch eine 
zur Firma Katz gehörende Parkfläche. 



Der Geltungsbereich ist auch aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich. 

 

 

Die planungsrechtliche Voraussetzung zur Realisierung des geplanten Vorhabens ist ein 
qualifizierter Bebauungsplan. Es wird ein Bebauungsplan gem. § 1 BauGB im beschleu-
nigten Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt. 

Ein „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im Sinne von § 13a BauGB kann für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan 
darf im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zu-lässige 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (überbau-bare 
Grundstücksfläche) festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m², oder von 
20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung un-
ter Berücksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Ein-schätzung 
erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 in der Abwägung zu berück-sichtigen wären 
(Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprü-
fung des Einzelfalls zu beteiligen. 



Bei dem geplanten Vorhaben einer Erweiterung des bestehenden EDEKA-Marktes han-
delt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 1 
BauGB. 

Der Gesetzgeber knüpft mit § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB an die ältere Bodenschutz-
klausel des § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB an, wonach mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden soll und dabei zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung 
der Gemeinde insbesondere durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

Im vorliegenden Fall wird eine Fläche, die bereits mit einem großflächigen Einzelhan-
delsbetrieb sowie den zugehörenden Nebenanlagen und Stellplätzen bebaut ist, über-
plant. Durch die vorgesehene Erhöhung der Verkaufsfläche wird eine Nachverdichtung 
im Plangebiet erreicht, was im Sinne des § 13a BauGB als Innenentwicklung zu werten 
ist. 

Das Plangebiet weist eine Gesamtgröße von 4.127 m² auf. Der Anteil der Bauflächen 
samt zugehöriger privater Grünfläche (Anrechnung auf GRZ geplant) im Gebiet beträgt 
3.310 m². Ausgehend von der im Bebauungsplan geplanten Grundflächenzahl von 0,6 
beträgt die maximal überbaubare Grundfläche im Gebiet 1.986 m². Die zu überplanende 
Fläche umfasst somit eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m. 

Zudem darf das geplante Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung begründen. Der Bau von großflächigen Einzelhandelsbetrieben (mit 
einer Geschossfläche von 1.200 m² bis unter 5.000 m²) unterliegt einer Pflicht zur all-
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, wenn diese im bisherigen Außenbereich gem. § 35 
BauGB zu liegen kommen oder für das Vorhaben ein Bebauungsplan auf-gestellt, geän-
dert oder ergänzt wird (UVPG Anlage 1 Liste „UVP-pflichtige Vorhaben“ Nr. 18.6 i.V.m. 
Nr. 18.8), was im vorliegenden Fall gegeben ist. Aus diesem Grund wird im Weiteren ei-
ne allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchgeführt. 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgüter.  

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls führt zum Ergebnis, dass das geplante Vorha-
ben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung begründet.  

Somit sind die Anwendungsvoraussetzungen für die Durchführung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB er-
füllt. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Somit kann auf die frühzeitige Beteiligung 
der Behörden verzichtet werden und es besteht die Möglichkeit alternativ zur frühzeiti-
gen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB eine Unterrichtungsmöglich-
keit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der 
Planung für die Öffentlichkeit durchzuführen (§ 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB). Darüber hinaus 
muss keine Umweltprüfung durchgeführt werden, auf die zusammenfassende Erklärung 
gem. § 10a BauGB, auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind sowie auf ein Monitoring gem. § 4c BauGB kann 
verzichtet werden. Eingriffe aufgrund der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes gelten 
nach § 13a Abs. 2 S. 1 Nr. 4 als vor der planerischen Entscheidung zulässig bzw. erfolgt. 

Der ursprünglich geltende Bebauungsplan „Am Zimmerplatz“ wird im Geltungsbereich 
der 1. Änderung teilweise überlagert und für diesen Bereich vollumfänglich ersetzt. 



Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit örtlichen Bauvorschriften 
„Zimmerplatz - 1. Änderung“ für die Beteiligung umfasst: 

• 01 Satzungen 
• 02 Zeichnerischer Teil  
• 03 Textlicher Teil mit 

o A Planungsrechtlichen Festsetzungen  
o B Örtlichen Bauvorschriften 
o C Hinweisen 

• 04 Begründung 

Jeweils in der Fassung vom 19.03.2026 

• Anlagen 
o Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP) 
o Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (UVP-VP)  
o Einzelhandelsgutachten 

 

Diese Unterlagen sowie der Inhalt dieser Bekanntmachung werden in der Zeit vom  

12.06.2026 bis einschließlich 13.07.2026 

auf der Homepage der Gemeinde Weisenbach 

(https://www.weisenbach.de/,Lde/weisenbach_online/verwaltung/oeffentliche+bekan

ntmachungen.html) sowie über das zentrale Internetportal des Landes 

(https://www.uvp-verbund.de/) abrufbar sein. 

Die Unterlagen werden außerdem im Rathaus der Gemeinde Weisenbach (Rat-

haus//Zimmer 2/ Hauptstraße 3, 76599 Weisenbach) zu den üblichen Öffnungszeiten  

Montag, Dienstag, Donnerstag  

und Freitag: 08:30 Uhr bis 12.00Uhr 

Dienstag: 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Donnerstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 

oder nach Terminvereinbarung zur Einsicht bereitgehalten. 

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen gegenüber der Gemeinde 

Weisenbach elektronisch, bei Bedarf aber auch auf anderen Wegen, abgegeben wer-

den. 

Die Kontaktdaten lauten: 

• E-Mail: Bauamt@weisenbach.de 

• Postalische Anschrift: Gemeinde Weisenbach, Hauptstraße 3, 76599 Weisen-

bach 

• Fax: Nr. 07224/9183-32 



• Mündliche Vorsprache / zur Niederschrift nach Terminvereinbarung: Oliver Diet-

rich, Bau- und Liegenschaftsverwaltung, Hauptstraße 3, 76599 Weisenbach, 

Tel.Nr. 07224/918319 

 

Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB können nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 

der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Ge-

meinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 

die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 

Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG). Da 

das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Angabe der An-

schrift des Verfassers zweckmäßig. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-

ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere In-

formationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-

pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls mit ausliegt. 

 

Gemeinde Weisenbach, den 26.05.2026  

gez. 

Daniel Retsch 

Bürgermeister 
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